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, 1I-3!15!fder BeilaSl'n ZUdi:11 stenographischen Protokollerl des Nationalrates 

B UND ES MIN IST ER IU M , XIII. G~setzgebungsperiode ' ' 
. FüR WIEN, 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN " 

Zl.1155/01-24/VR/74 
Schriftliche Anfrage ,der Abgeordneten 
Dr 0 ERMACORA; Dr 0 KARASEK und, Genossen 

, vom 80 April 1974 an den Bundesmini­
ster für Auswärtige Angelegenheiten 
betreffend Lage der slowenischen Min­
derheit in Kärnten 

An die 

Kanzlei des Präsidenten des'Nationalrates 

W i oe n 

Nach der dem Bundesministeriumfür Auswärtige 
Angelegenheiten am 11. April 1974 zugekommenen N.ote 
der Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates Zahl 
1659/J=NR/1974 vom 80 April 1974 haben die Abgeordneten 
zum Nationalrat~ Dro mL~CORA~ Dro KARASEKund Genossen 
eine 

An! rag e 

an den Bundesminister fUr Auswärtige Angelegenheiten 
betreffend Lage der slowenischen Min.derheit in Kärnten 
überreicht 0 

Ich'beehre mich, diese Anfrage gemäß § 7 Absatz 3 
des Bundesgesetzes' vom 6 .. Juli 1961,BGBlo Nr .. "178~ wie 
fOlgt zu beantworten~ 

Im allgemeinen 

Vorauszuschicken ist ,daß der gemäß Artikel 8 des 
U'bereinkommens .über die Beseitigung aller Formen rassischer 
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Diskriminierung eingesetzte.Ausschuß nicht aus Staaten= 
vertreternp sondern aus unabhängigen Sachvers:tändigen 
zusammengesetzt isto 

Zu Punkt 1 der Anfrag.e ~ 

Gegensta..'I'ld der Beratungen der 90 Tagung des Aus­
schusses zur Beseitigung rassischer Diskriminierung \-lar 
der von Österreich gem~ß Artikel 9 des Internationalen 
Übereinkommens über die Beseitigung aller Formen rassi­
scher DiskriminieruJ."1.g erstattete Bericht über die Durch­
führung dieses Übereinkommens durch ÖsterreichoGegenstand 
der Beratungen war somit kein V~~yrf einesVertragsstaates 
nach Artikel 11 des Internationalen Übereinkommens über 
die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung, 
daß Österreich Bestimmungen dieses Ubereinkommens verletzt 
hätte .. Die Frage der Durchführung des Artikels 7 des Öster­
reichischen Staatsvertrages Von 1955 könnte außerdem gemäß 
Artikel 11 des Internationalen,Ubereir~ommens über die Be~ 
seitigung aller Formen rassischer Diskriminierung überhaupt 
nicht zum Gegenstand eines Verfahrens vor dem Ausschuß zur 
Beseitigung rassischer Diskriminierung gemacht werdeno Es 
darf diesbezüglich auf den Wortlaut des Artikels 11 des 
Internationalen Übereinkommens über die Beseitigung aller 
Formen rasSischer Diskriminie~~g verwiesen werden~ der 
nachstehend wiedergegeben wird~ 

n(1) Ist ein Vertrags staat derAnslcht~ daß ein anderer 
Vertrags staat die Bestimmungen dieses U'bereinkommens nicht 
durchführte kann er die Angelegenheit dem Komitee zur 
.Kenntn~s bringen 0 Das Komitee leitet·dann dem betreffenden 
Vertragsstaat die Mitteilung zUo Innerhalb von drei Honaten 
unterbreitet der Empfängerstaatdem Komitee schriftliche 
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Erläuterungen oder Stellungnahmen, welche die Angelegen­
heit aUfklären und Aufschluß über allenfalls von diesem 
Staat geschaffene Abhilfen geb~n.11 

:ZÜ:Punkt 2 der· Anfrage: 

«~r~'berei ts einleitend festgehalten wurde ,sind in 

demAtlS~bhußzur Beseitigung rassischer Diskriminierung 
unabhängige Experten tätig. Im Zuge der Beratung desöster­
reichischen Berichts gemäß Artikel 9 des Internationalen 
Übereinkommens über die Beseitigung aller Formen rassi­
s9he~Disk~im1nierung ist daher ein Vertreter Jugoslawiens 
überhaupt nicht zu Wort gekommen. Die· Frage der slo\<leni­
sehen und kroatischen Minderheiten in Österreich wurde von 
dem aus Jugoslawien stammenden Herrn Naste Da CALOVSKI 
in seiner Funktion als unabhängiger Sachverständiger und 
Mitglied des Ausschusses aufgegriffeno Entsprechend dem 
Verfahren des Ausschusses zur Beseitigung rassischer 
Diskriminierung wurden im Zuge der Beratungen gemachten 
AusfUhrUngen nicht wörtlich festgehalten" Nach dem vom Oe-. 
neralsekretariat der Vereinten.Nationen erstellten ResUmee-

, " '. , . " .. . '. . 

protOkoll hat .. dieser Sachve.rständige insbesondere darauf.' 
hingewiesen, daß entgegen der Bestimmung des Artikels 4 

.......... lit. 'bdes Internationalen Übereinkommens über die Besei­
tigungallerFormenrassischer Diskriminierung in öster ... 
reich Organisationen tätig seien, die gegen die sloweni­
schen und kroatischen Minderheiten hetzten und eine 
Atmosphäre des Mißtrauens und des Rassenhasses erzeugten. 
Er erwähnte in diesem Zusammenhang ausdrücklich den Kärntne.r 
Heimatdienst. Er ·bezeichnete weiters das Minderheitenschul-

.. gesetz für Kärnten und das Oerichtssprachengesetz als un-
. befriedigend und wies darauf hin, daß das· Bundesgesetz vom 

./4 
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. 6. Juli 1974 über die topographischen Bezeichnungen 
in Kärnten nicht durchgeführt worden sei 0 Im Zuge der 

... Beratungen des Ausschusses stellte Herr CALOVSKI aus­
drücklichklar 9 daß seine Bemerkungen keineswegs als 
Beschuldigung Österreichs aufzufassen seieno 

Zu Punkt 3 der Anfrageg 

vfie berei 1;,3 mehrfach darauf hingewiesen wurde 9 hat 
Jugoslawien keinerlei Schritte gegen Cs-cerr,sich auf Grund 
des Internationale'n ttoereinkommens über die Beseitigung 
aller Formen rassischer Diskriminierung gesetzt und gegen~ 
über dem Ausschuß zur Beseitigung rassischer Diskriminierung 
. keine Stellungnahme abgegeben 0 vielehe Bemerkungen Herr 
CALOVSKI im Zuge der Behandlung des österreichischen Berichts 
gemäß Artikel 9 des Internationalen ÜbereiIL~ommens über die 
Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung machen 
werde, war Österreich nicht bekannto 

Zu Punkt 4 und 5 der Anfrageg 

Dem Vertreter Österreichs vor dem Ausschuß zur Be­
seitigung rassischer Diskriminierung. waren keine besonderen 
Weisungen erteilt wordeno Die Bundesregierung hatte jedoch 
auf Antrag des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten 
beschlossen,· zur Vertretung des österreichischen Berichts 
gemäß Artikel 9 des Internationalen Ubereinkommens über die 
Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung vor dem 
Ausschuß zur Beseitigung rassischer Diskriminierung Mini-
sterialrat Dro PAHR vom Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 
nach New York zu entsendeno Ministerialrat Dro PAHR? der 
ein international versierter und anerkannter Experte auf 
dem Gebiet der IvIenschenrechte ist ~ ist L'1.. seiner zusammen-

.. 
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fassenden Antwort auf die im Zuge der Beratungen des 
Ausschusses zur Beseitigung rassischer Diskriminier1.L'11.g 

"aufgeworfenen Fragen auch auf die Ausführungen von Herrn 
CALOVSKI eingegangen und hat neben einläßlichen statisti­
. sehen Unterlagen über die Verteilung der slo·wenischen und 
kroatischen Minderheiten in Kärnten 9 Burgenland und der 
Steiermark die tatsächliche Lage dieser Minderheiten ein­
gehend dargelegt. In diesem Zusammenhang hat er auch 
darauf hingewiesen, daß die zuständigenösterreichischen 
Stellen alles Q'11.ternehmen, um die Minderheiten gegen all­
fälligeUbergriffe zuschützeno Als Beispiel hiefür wies 
er auf die Verurteilung der Attentäter auf das sogena~'11.te 

Partisanende~~malin Robesch hin~ Da es sich hiebei um 
eine mündliche .Antwort handelte, kann ihr Wortlaut im 
,einzelnen nicht vorgelegt werdeno 

,Zu PQ'Ylkt 6 der Anfrage:: 

Derzeit ist kein VerfahreL nach Ar~ikel 11 deS Inter­
nationalen Übereinkommens über die Beseitigung aller Formen 
rassischer Diskriminierung anhängig. In diesem Zusammeh­
hang darf jedoch darauf hingewiesen werden, daß laut dem 
offiziellen Resümeeprotokoll der Vorsitzende des Ausschusses 
zur BeseitigUhg rassischer Diskriminierung nach Abschluß 
der Beratung, des ,österreichischen Berichtes vorgeschlagen 
hat, "'das Komitee sollte beschliessen, den Bericht in der' 
durch die Erklärungen der österreichischen Vertretung er­
weiterten'Form als sehr umfassend und. befriedigend zu 

betrachten'! Diesem Vorschlag des Vorsitzenden hat der Aus­
schuß ohne Gegenstimme angenommen. 

Wien, am g 0 Mai 1974 

Der Bundesminister 
für Auswä~tige Angelegenheiten~ 

V' . . 1 -

\~~~~{) 
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